
zuständige Behörde:  
Landratsamt Meißen 
Dezernat Technik 
Beigeordneter 
Brauhausstraße 21 
01662 Meißen 
 

Ort, Tag:  
Meißen, den 01.04.2025 

Aktenzeichen:  20201/655.01#3-1/2025  Telefon:  03521 725-2602 
 

Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen 
 
 Verfügung   Bekanntmachung 
             

     Zutreffendes ankreuzen  x  oder ausfüllen! 

 
1. Straßenbeschreibung 
 

Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau) 
 

„Grund Zadel“, Gemeindeverbindungsstraße 
Beschreibung des Anfangspunktes (VNK, Stat.) 
K 8010 (Elbstraße), km 0,000 
 

Beschreibung des Endpunktes (NNK, Stat.) 
Schulstraße, westliche Eckausrundung 
der Zufahrt zu Flurstück 51/1 Gemar-
kung Zadel, km 0,330 
 

Gemeinde: 
Diera-Zehren 
 

Landkreis: 
Meißen 
  

2. Verfügung 
 

2.1 Die unter 1. bezeichnete       neugebaute           bestehende Straße 
      wird / wurde 
 
          gewidmet          aufgestuft                      abgestuft 
 
 zur   Bundesstraße zum    öffentlichen Feld- und Waldweg      
 

                      Staatsstraße    beschränkt öffentlichen Weg 
 

    Kreisstraße     Eigentümerweg 
 

  Gemeindeverbindungsstraße      
 

   Ortsstraße 
 

                 eingezogen     
 
2.2 Widmungsbeschränkungen:   keine 
 
 
 

3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast) 
 

Bezeichnung: 
Gemeinde Diera-Zehren 

 
 

4. Wirksamwerden 
 

                                                                                Datum      
Wirksamwerden der Verfügung:                                                mit Bekanntmachung 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                          
Tag der Verkehrsübergabe:                                                                  - 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                         
Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck:                   ab sofort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                          
Tag der Sperrung:                                                                               - 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



5. Sonstiges 
 

5.1 Gründe für die 
     Widmung    Widmungsbeschränkungen 
 
  Umstufung    Einziehung    Teileinziehung 
 
Die Gemeindeverbindungsstraße „Grund Zadel“ wurde nicht rechtzeitig bis zum 31. De-
zember 2022 in das Bestandsverzeichnis der Gemeinde Diera-Zehren aufgenommen und 
hat dadurch ihren Status als öffentliche Straße vorerst verloren (§ 54 Abs. 3 Satz 1 
Sächsisches Straßengesetz). Nach Ablauf der o. g. Frist ist die Eintragung in das Be-
standsverzeichnis nur nach erfolgter Widmung gemäß § 6 Sächsisches Straßengesetz 
zulässig. 
 
Die Straße dient dem öffentlichen Verkehr ohne Beschränkung auf bestimmte Verkehrs-
arten und Verkehrszwecke. Sie schließt den Ortsteil Zadel an das weiterführende Stra-
ßennetz an. Demzufolge ist sie als Gemeindeverbindungsstraße i. S. v. § 3 Abs. 1 Nr. 3 a 
Sächsisches Straßengesetz einzustufen und nach § 6 Sächsisches Straßengesetz zu wid-
men. Die Widmung der Gemeindeverbindungsstraße verfügt gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 3 i. V. 
m. § 49 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 Sächsisches Straßengesetz der Landkreis Meißen. 
 
Straßenbestandteil der Gemeindeverbindungsstraße „Grund Zadel“ ist nach § 2 Abs. 2 
Nr. 1 b Sächsisches Straßengesetz ein straßenbegleitender Geh- und Radweg entlang der 
gesamten Straße. 
 
Die Gemeinde Diera-Zehren ist Eigentümerin aller betroffenen Flurstücke. Mit Beschluss 
vom 14.11.2024 hat die Gemeinde Diera-Zehren der Widmung der Straße „Grund Zadel“ 
zur Gemeindeverbindungsstraße zugestimmt und die entsprechenden Unterlagen beim 
Landratsamt Meißen eingereicht. Somit sind die Voraussetzungen nach § 6 Abs. 2 Satz 2 
und § 6 Abs. 3 Sächsisches Straßengesetz erfüllt.  
 

5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen 
werden. 

        bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer) 
 

       Landratsamt Meißen 
       Remonteplatz 8 
       01558 Großenhain (Zimmer 1.42) 
 
 

6. Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich, in 
elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 VwVfG oder zur Niederschrift beim  
 
       Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen 
        
Widerspruch erhoben werden. 
  
Wird der Widerspruch in elektronischer Form eingelegt, so ist dieser unter Beifügung ei-
ner qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
über das SecureMail Gateway des Freistaats Sachsen an die E-Mail-Adresse  
securemailgateway@kreis-meissen.de zu richten. Nähere Hinweise zum SecureMail Ga-
teway des Freistaats Sachsen sind auf der Internetseite 
https://www.esv.sachsen.de/secure-mail-gateway.html zu finden. Die Erhebung des Wi-
derspruches durch einfache E-Mail wahrt die Form nicht. 
 
 
Unterschrift       
 
 
 
 
__________________                                                          Siegel 
Tilo Lindner 
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